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Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 

 
Gemäß § 80 Abs. 3 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 27 a 

Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) in den zurzeit gültigen 

Fassungen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht: 
 

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) nebst Haushaltsplan und Anlagen für 

das Haushaltsjahr 2021 liegt während der Dauer des Beratungsverfahrens   

während der Dienststunden  (montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr,  

     montags bis donnerstags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr) 

im Rathaus Voerde, Rathausplatz 20, Zimmer 310, öffentlich aus. Coronabedingt ist zur Einsichtnahme im 

Rathaus Voerde eine vorherige Terminabsprache unter 02855/80-506 zwingend erforderlich. 
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Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist auch unter  
 

https://www.voerde.de/de/dienstleistungen/haushaltsplan/ 
 

im Internet abrufbar. 

Die Haushaltssatzung wird voraussichtlich in der Sitzung des Rates der Stadt Voerde am 23. März 2021 

beschlossen. 

Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung können Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit  

vom 04. Januar bis einschließlich 22. Januar 2021 Einwendungen beim Bürgermeister der Stadt Voerde -

Fachdienst Haushalt und Steuern- Rathausplatz 20, 46562 Voerde erheben.  

Über die Einwendungen beschließt der Rat der Stadt in öffentlicher Sitzung. 

Voerde (Niederrhein), 16.12.2020 
Stadt Voerde (Niederrhein) 
Der Bürgermeister 
gez. Haarmann 
 

Satzung vom 16.12.2020 über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern 
in der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Jahr 2021 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung, des § 25 des 
Grundsteuergesetzes vom 07. 08.1973 (BGBl. I. S. 965) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 16 des 
Gewerbesteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.10. 2002 (BGBl. I S. 4167) in der 
zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) in seiner Sitzung am 15.12.2020 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuern und die Gewerbesteuer werden für das Jahr 2021 wie folgt 
festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 300 v.H. 
 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)      690 v.H. 
 

2.   Gewerbesteuer                                                                         470 v.H. 
 

§ 2  
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der 
Stadt Voerde (Ndrrh.) vom 10.12.2020 außer Kraft.  
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Voerde (Niederrhein) wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

http://www.voerde.de/
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Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Voerde (Niederrhein), den 16.12.2020 
gez. Haarmann 
 

Satzung vom 18.12.2020 zur 
1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Belegung auf kommunalen 

Friedhöfen der Stadt Voerde (Niederrhein) 
- Friedhofsgebührensatzung - 

vom 17. Dezember 2019 
 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 
666/SGV NW 2023) - in der zur Zeit gültigen Fassung - und der §§ 4, 5 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NW S. 
712/SGV NW 610) - in der zur Zeit gültigen Fassung - in Verbindung mit der Satzung für die kommunalen 
Friedhöfe im Bereich der Stadt Voerde (Niederrhein) in der Fassung vom 17. Dezember 2019 - 
FRIEDHOFSSATZUNG - hat der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) in seiner Sitzung am 15. Dezember 
2020 folgende Friedhofsgebührensatzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel I 
 
§ 4 wird wie folgt neu gefasst: 
 
§ 4 Gebührentarif 
 

A. Erwerb des Nutzungsrechtes 
 
Nr. Art des Grabes Gebühr 
1. Reihengrab E 

für Verstorbene, ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 
842,00 € 

2. Reihengrab K 
für Verstorbene, bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

463,00 € 

3. Reihenrasengrab 982,00 € 
4. Waldurnengrab 702,00 € 
5. Urnenreihenrasengrab 842,00 € 
6. Wahlgrab 1.193,00 € 
7. Wahlgrab pflegefrei 1.404,00 € 
8. Muslimisches Wahlgrab 

Nutzungszeit 50 Jahre 
                2.386,00 € 

9. Urnenwahlgrab 912,00 € 
10. Anonymes Urnengrab 491,00 € 
11. Aschestreufeld 351,00 € 

 
 

B. Benutzung des Friedhofsgebäudes 
 

Nr.  Gebühr 

http://www.voerde.de/
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1. Ruhekammer 51,00 € 
2. Kühleinrichtung 58,00 € 
3. Kapelle 84,00 € 

 
 

C. Bereitung 
 

Nr. Art der Bestattung  Gebühr 
1. Sarg Verstorbene, ab vollendetem 5. Lebensjahr 520,00 € 
2. Sarg Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 266,00 € 
3. Urne  242,00 € 
4. Aschestreufeld  203,00 € 

 
D. Verlängerung des Nutzungsrechtes 

 
Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Verlängerungsjahr (nur bei Wahlgräbern möglich) 

 
Nr. Art des Grabes   Gebühr 
1. Wahlgrab 47,00 € 
2. Wahlgrab pflegefrei 56,00 € 
3. Muslimisches Wahlgrab 47,00 € 
4. Urnenwahlgrab 36,00 € 
5. Bestehendes Rasenwahlgrab (Erwerb vor 2020) 63,60 € 
6. Bestehendes Urnenrasenwahlgrab (Erwerb vor 2020) 43,20 € 

 
 

E. Umbettung 
 

Umbettung auf demselben Friedhof (ohne Kosten für etwa notwendigen neuen Sarg) 
 

 
Nr. 

Art des Grabes  Gebühr 

1. Wahlgrab, Reihengrab Sarg, Verstorbene ab Vollendung des 5. 
Lebensjahres  

520,00 € 

2. Wahlgrab, Reihengrab Sarg, Verstorbene bis zur Vollendung des 
5. Lebensjahres 

266,00 € 

3. Wahlgrab, Reihengrab Urne 242,00 € 
 
 

F. Genehmigungen 
 
Art Gebühr 
Grabmalgenehmigung stehend (einschl. 
Standsicherheitskontrollen) 

97,00 € 

Grabmalgenehmigung liegend 65,00 € 

Genehmigung Grabeinfassung 78,00 € 

Genehmigung Grababdeckung 78,00 € 
 
 

G. Sonstige Leistungen 
 

Alle Leistungen die vorgenommen werden und nicht durch einen in dieser Satzung festgeschriebenen 
Gebührensatz abgegolten sind werden nach dem tatsächlich entstandenen Aufwand an Arbeitszeit und 
Material (z.B. Ausgrabung) entsprechend dem Stundenlohn für Friedhofswärter/Arbeiter und der 
Betriebsstundensätze für den Maschinenaufwand, zu Lasten des Antragstellers oder Auftraggebers 

http://www.voerde.de/
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(Nutzungsberechtigter) erhoben. Vorgenanntes gilt ebenso für Bestattungen außerhalb der Dienstzeiten 
und an Samstagen. 
 

 
Artikel II 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 4 der Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Belegung auf kommunalen Friedhöfen der Stadt Voerde (Niederrhein) - 
Friedhofsgebührensatzung - vom 17. Dezember 2019 außer Kraft. 
 
 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Voerde wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
 
Voerde (Niederrhein), 18. Dezember 2020 
gez. Haarmann 

Satzung vom 18.12.2020 
zur 4. Änderung der Satzung über die Entsorgung des Inhaltes von 

Grundstücksentwässerungsanlagen in der Stadt Voerde (Niederrhein) 
vom 23. Dezember 2016 

(nach dem Stand der 3. Änderung vom 13.12.2019) 
 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes vom 
31.7.2009 (BGBl. I S. 2585ff.), der §§ 51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW S. 926), – jeweils in der zurzeit geltenden 
Fassung – hat der Rat der Stadt Voerde (Ndrrh.) am 15.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Durch Ergänzung der Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 
(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser - SüwVO Abw NRW) um einen Absatz erhält der § 9 Abs. 
4 folgende Fassung: 
„Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprüfung bei 

http://www.voerde.de/
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privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 SüwVO Abw NRW. 
Nach § 8 Abs. 2 SüwVO Abw NRW hat der Eigentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO 
Abw NRW der Erbbauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer 
Errichtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüchtigkeit prüfen zu 
lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitungen ergeben sich im Übrigen 
aus § 8 Abs. 2 und Abs. 3 SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt darüber hinaus durch gesonderte 
Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen 
Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt hierüber im Rahmen der ihr 
obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 LWG NRW) informiert. Das 
gleiche gilt, wenn die Stadt Satzungen nach altem Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW 
fortführt.“ 
 
In § 9 Abs. 5 wird der zweite Satz gestrichen 
 
In § 9 Abs. 6 erhält der dritte Satz folgende Fassung: 
„Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt durch den Grundstückseigentümer oder 
Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 7 SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach Erhalt vom 
Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt erfolgen kann.“ 
 
§ 9 Abs. 7 wird gestrichen 
 
§ 9 Abs. 8 wird zu Abs. 7 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 9 Abs. 4, Abs. 5 S. 2, Abs. 6 S. 3 und Abs. 7 
der Satzung über die Entsorgung von Grundstückentwässerungsanlagen in der Stadt Voerde 
(Niederrhein) vom 23.12.2016 nach dem Stand der 3. Änderungssatzung vom 13.12.2019 außer Kraft.  
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Voerde (Niederrhein), 18.12.2020 
gez. Haarmann 
Bürgermeister 
 

 
  

http://www.voerde.de/
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Satzung vom 18.12.2020 zur 
16. Änderung der Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren 

in der Stadt Voerde (Niederrhein) 
vom 15.12.2005 

Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 1, 2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunalabgabengesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. 1969, S. 712), des § 54 
des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG NRW) vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995, 
S. 926) und des § 2 des Abwasserabgabengesetzes (AbwAG NRW) vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559) 
- jeweils in der zurzeit geltenden Fassung -, hat der Rat der Stadt Voerde (Niederrhein) in seiner Sitzung 
am 15.12.2020 die folgende Satzung beschlossen: 

Artikel I 
1. § 4 Abs. 5 Nr. 3 Satz 7 und 8 werden wie folgt neu gefasst: 
Wasserschwundmengen sind bezogen auf das Kalenderjahr durch einen schriftlichen Antrag bis zum 
15.02. des nachfolgenden Jahres durch den Gebührenpflichtigen bei der Stadt geltend zu machen. Nach 
Ablauf dieses Datums findet eine Berücksichtigung der Wasserschwundmengen nicht mehr statt 
(Ausschlussfrist). Fällt der 15.02. des nachfolgenden Jahres auf einen Samstag oder Sonntag endet die 
Ausschlussfrist am darauf folgenden Montag. 
2. § 4 Abs. 8 wird wie folgt neu gefasst: 
(8) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,58 Euro. 
3. § 5 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst: 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i. S. 
d. Abs. 1 jährlich 1,19 Euro. 

Artikel II 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
Gleichzeitig treten § 4 Abs. 8 und § 5 Abs. 4 der Satzung über die Erhebung von Ab- 
wassergebühren in der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 15.12.2005 nach dem Stand der 
15. Änderungssatzung vom 13.12.2019 außer Kraft. 
 

 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn 
 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 
 
Voerde (Niederrhein), 18. Dezember 2020 
gez. Haarmann 
Bürgermeister 
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Satzung vom 18.12.2020 zur 
31. Änderung der Satzung über die Straßenreinigung 

und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Voerde (Niederrhein) 
- Straßenreinigungs- und Gebührensatzung – 

vom 18.12.1991 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) und der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 
Reinigung öffentlicher Straßen vom 18.12.1975 (GV. NRW. S. 706), beide in der zur Zeit gültigen Fassung 
sowie der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 
1969 (GV. NRW. S. 712) in der zur Zeit gültigen Fassung und der Satzung über die Straßenreinigung und 
die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Stadt Voerde (Niederrhein) - Straßenreinigungs- und 
Gebührensatzung - vom 18.12.1991 in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde 
(Niederrhein) in seiner Sitzung am 15.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
 
§ 6 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Bei einer einmaligen wöchentlichen Reinigung beträgt die Benutzungsgebühr bezogen auf einen Meter 
Grundstücksseite (Absätze 1 bis 6) mit Inkrafttreten dieser Satzung 1,52 €/Jahr.“ 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt § 6 Abs. 7 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) 
vom 18.12.1991 (nach dem Stand der 30. Änderungssatzung vom 13.12.2019) außer Kraft. 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  
   Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und  
   dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
   die den Mangel ergibt. 
 
Voerde (Niederrhein), 18. Dezember 2020 
gez. Haarmann 
Bürgermeister 
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Satzung vom 18.12.2020 zur 

27. Änderung der Gebührensatzung über die öffentliche Abfallentsorgung 
in der Stadt Voerde (Niederrhein) 

vom 19.12.1996 
 
Aufgrund der §§ 7 und 41 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung, der §§ 4 und 6 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW. S. 
712) in der zur Zeit gültigen Fassung, des § 9 des Landesabfallgesetzes vom 21. Juni 1988 (GV. NRW. S. 
250) in der zur Zeit gültigen Fassung und des § 24 der Satzung über die öffentliche Abfallentsorgung in der 
Stadt Voerde (Niederrhein) vom 18.12.2017 in der zur Zeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Voerde 
(Niederrhein) in seiner Sitzung am 15.12.2020 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
 

§ 4 
 

Gebührensätze 
 
 (1) Die Gebühr umfasst die Kosten für das Einsammeln und Entsorgen der Abfälle.  
 
 (2) Die Gebühr beträgt für ein 
 

a) MGB 120 l (Restmülltonne) 14-tägliche Abfuhr 194,00 €/Jahr 
b) MGB 120 l (Restmülltonne) vierwöchentliche Abfuhr 99,00 €/Jahr 

 c) MGB 240 l (Restmülltonne) 14-tägliche Abfuhr 370,00 €/Jahr 
 d) MGB 1.100 l (Restmülltonne) wöchentliche Abfuhr 3.540,00 €/Jahr 
 e) MGB 1.100 l (Restmülltonne) 14-tägliche Abfuhr 1.780,00 €/Jahr 
 

Bei Müllgemeinschaften im Sinne des § 14 Abfallentsorgungssatzung fällt für jeden beteiligten 
Grundstückseigentümer die anteilige Gebühr an. 

 
 (3) Die Gebühr für ein MGB 240 l zur Erfassung von Bioabfällen (Biotonne) beträgt 84,00 €/Jahr (Abfuhr 

14-täglich). 
 

Wird das Gefäß von mehreren Grundstückseigentümern gemeinsam genutzt, so wird jedem dieser 
Eigentümer der auf ihn entfallende Anteil berechnet. 

 
 (4) Für Bioabfallsäcke mit amtlichem Aufdruck (Abfuhr 14-täglich) wird eine Gebühr von 2,00 € je 

Bioabfallsack erhoben. Die Gebühr ist im Bürgerbüro der Stadt bei Aushändigung zu entrichten. 
 
 (5) Für Restmüllsäcke mit amtlichem Aufdruck wird eine Gebühr von 6,00 € je Müllsack erhoben. Die 

Gebühr ist im Bürgerbüro der Stadt bei Aushändigung zu entrichten. 
 
 
 (6) Eine Verpflichtung der Stadt zur Erstattung von Gebühren für nicht verwendete Restmüllsäcke (§ 4 

Abs. 5) sowie nicht verwendete Bioabfallsäcke (§ 4 Abs. 4) besteht nicht. 
 
 (7) Die Gebühr für die Abfuhr von Sperrmüll (§ 16 Abfallentsorgungssatzung) ist in den Gebühren nach 

Absatz 2 enthalten. 
 
 (8) Für die Anlieferung an die Annahmestelle für Grünschnitt werden folgende Gebühren erhoben: 
 
 Bei Anlieferungen einer 
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 Kofferraumladung 7,50 €/Anlieferung 
 Kombiladung  15,00 €/Anlieferung 
 Anhängerladung (einachsiger Anhänger) 22,50 €/Anlieferung 
 Anhängerladung (zweiachsiger Anhänger) 45,00 €/Anlieferung 
 

Die Gebühren sind bei der Anlieferung an der Annahmestelle zu entrichten. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt § 4 der Gebührensatzung über die öffentliche 
Abfallentsorgung in der Stadt Voerde (Niederrhein) vom 19.12.1996 nach dem Stand der 26. 
Änderungssatzung vom 13.12.2019 außer Kraft. 
 

BEKANNTMACHUNGSANORDNUNG 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Eine Verletzung von Verfahrens- und Formschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen kann gegen die vorstehende Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  
   Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und  
   dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden,  
   die den Mangel ergibt. 
 
Voerde (Niederrhein), 18. Dezember 2020 
gez. Haarmann 
Bürgermeister 
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